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Editorial

Ein Mann, ein Betrieb?
Rechtsanwalt und Notar Dr. Peter Fiedler, Hildesheim

Dieser „Grundsatz“ hat, soweit er die Bevorzugung männlicher Abkömmlinge im land­
wirtschaftlichen Erbrecht betrifft, seit langem ausgedient  – länger als man vielleicht 
annehmen würde: Schon mit der Verordnung Nr. 84 bestimmte die britische Militär­
regierung im Jahr 1947 das älteste Kind zum/r Hofnachfolger/in, nicht mehr, wie noch 
das Reichserbhofgesetz, den ältesten Sohn. Bis heute erhalten hat sich hingegen der 
Grundsatz, dass der besondere Schutz des landwirtschaftlichen Erbrechts nur für Be­
triebe gilt, die im Alleineigentum einer Person stehen. Das bestimmt § 1 Abs. 1 HöfeO 
ausdrücklich, dasselbe gilt aber auch für die Privilegierung nach den §§ 2049, 2312, 

1376 Abs. 4 BGB. Ist also nur der Einzelunternehmer ein „richtiger Landwirt“?

Der Wirklichkeit in landwirtschaftlichen Betrieben entspricht dies allerdings schon lange nicht mehr. Die 
Zahl landwirtschaftlicher Kooperationen nähert sich bundesweit den 40.000 an; hinzu kommen eine Vielzahl 
gemeinschaftlicher Unternehmungen in den Bereichen Transport, landwirtschaftliche Dienstleistungen, er­
neuerbare Energien u. a. Bei fast allen landwirtschaftlichen Betriebsübergaben wird heute eine Mehrzahl 
solcher Beteiligungen mitübertragen, was im Detail gerade auch aus steuerlicher Sicht zu erheblichem Ge­
staltungsaufwand führen kann. Das ändert allerdings zunächst nichts daran, dass die landwirtschaftlichen 
Eigentumsflächen (also der Kern des Einzelbetriebs) immer noch im Alleineigentum stehen und der Koopera­
tion lediglich zur Nutzung überlassen werden. Für diese Konstellation wird die erbrechtliche Privilegierung, 
soweit ersichtlich, in aller Regel auch nicht in Frage gestellt.

Immer öfter wird aber auch das Eigenland auf mehrere Nachfolger/innen übertragen, und zwar aus sehr 
unterschiedlichen Gründen: Die Betriebe werden größer, ein einzelner Betrieb ernährt heute nicht selten 
mehr als nur eine Familie. Auch legt die Vielzahl gut funktionierender Kooperationen den Gedanken nahe, 
dass eben doch auch mehrere gleichberechtigte Inhaber einen Betrieb führen können. Hinzu kommt, dass so 
die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann und ein Leben neben dem Betrieb ermöglicht wird. 
Hier zeigt sich nach meiner Wahrnehmung nicht zuletzt auch der Einfluss der Neuorganisation der Landwirt­
schaft in den neuen Bundesländern: Hatte man auf die dortigen Produktionsgenossenschaften nach 1990 
noch mit einiger Herablassung geschaut, haben sich die Nachfolgeunternehmen zwischenzeitlich oftmals zu 
sehr leistungsfähigen und wertvollen Unternehmen entwickelt. Dass auch Investoren aus dem nicht-landwirt­
schaftlichen Bereich und aus dem Ausland Betriebe erworben und dabei die Standards ihrer Branche/ihres 
Herkunftslandes eingebracht haben, hat die Entwicklung professioneller Strukturen zusätzlich gefördert; 
Strukturen, die in den alten Bundesländern oft erst mit erheblicher Verzögerung übernommen werden.

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Aufteilung des Grundbesitzes auf mehrere Kinder liegt darin, dass 
gar kein Nachfolger für die Landwirtschaft vorhanden ist und man die Kinder deshalb gleich behandeln 
möchte. Bei derartigen Übertragungen sind regelmäßig besondere steuerliche Anforderungen zu beachten 
und Gestaltungsvarianten zu erwägen – dies alles natürlich mit der immer zu bedenkenden Konsequenz, dass 
der landwirtschaftliche Besitz eben nicht als Einheit erhalten bleibt, sondern „zersplittert“, wie schon die his­
torischen Grundstücksaufteilungen in den Realteilungsgebieten Hessens und Thüringens zeigen.

Diese Nachteile müssen Beraterinnen und Berater den Beteiligten klar und deutlich aufzeigen. Die Erfah­
rung gerade der letzten zehn Jahre zeigt allerdings, dass trotz solcher Hinweise derartige Gestaltungen ge­
wünscht werden. Der Betrieb als über die Generationen zu erhaltende Einheit steht eben nicht mehr über den 
individuellen Interessen der Beteiligten. Diesen geänderten Anschauungen und Anforderungen wird man 
sich kaum verschließen können. Vielmehr gilt es, Gestaltungen zu finden, die es auch mehreren Töchtern und 
Söhnen erlauben, möglichst konfliktfrei einen gemeinsamen Betrieb zu führen.

Editorial
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